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Nachtrag 1 zur Satzung der KVB  

gültig ab 01.01.2019 
 

Sehr geehrtes Mitglied, 
 
die Beiträge der Mitglieder der KVB sind als Folge der Schließung des Bestandes gemäß 
Art. 1 § 14 Abs. 2 ENeuOG für Mitglieder mit versicherten Angehörigen auf den halben Bei-
tragssatz der Rentner der Bahnbetriebskrankenkasse (BAHN-BKK) und für Mitglieder ohne 
mitversicherte Angehörige auf zwei Drittel des vorgenannten Beitragssatzes begrenzt wor-
den. 
 
Gemäß Beschluss der Vertreterversammlung der KVB im September 2018 galten die mit 
der Neuausgabe der Satzung zum 01.01.2019 veröffentlichten Beiträge vorbehaltlich einer 
möglichen weiteren Absenkung auf Grund nach Drucklegung erfolgter Beschlüsse des 
Verwaltungsrats der BAHN-BKK zur Anpassung des individuellen Zusatzbeitrags für Rent-
ner. 
 
Der Verwaltungsrat der Bahn-BKK hat zum 01.01.2019 eine Absenkung des Zusatzbei-
trags auf 1,2 Prozent beschlossen, sodass sich auf der Grundlage der am 31.12.2018 gel-
tenden Bundesbesoldungsordnung A zum 01.01.2019 eine weitere Absenkung der KVB-
Beiträge auf folgende Beträge ergibt:  
 

Mit mitversicherten Angehörigen Ohne mitversicherte Angehörige   
Beitragsgruppe Beitrag Beitragsgruppe Beitrag   

1   165,80 51   110,50   
2   176,50 52   117,70   
3   181,10 53   120,80   
4   195,10 54   130,00   
5   209,00 55   139,30   
6   222,90 56   148,60   
7   236,90 57   157,90   
8   250,80 58   167,20   
9   264,70 59   176,50   

10   278,70 60   185,80   
11   292,60 61   195,10   
12   306,50 62   204,30   
13   320,40 63   213,60   
14   334,40 64   222,90   
15   348,30 65   232,20   
16   362,20 66   241,50   
17   399,40 67   266,30   
      68   97,50   
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Sie haben Satzung und Tarif als persönliches Druckstück bestellt? 

Dann sind diesem Schreiben die Seiten 51 bis 54 (zwei Blätter) als Austauschseiten 
beigefügt. Bitte tauschen Sie die vorgenannten Seiten aus, vermerken Sie dann den 
Austausch auf Seite 3 Ihres Druckstücks handschriftlich als lfd. Nr.: „1“, bekanntge-
geben durch: „N 1“, gültig vom: „01.01.2019“ und bringen Sie auf der Seite rechts 
unten den Hinweis „N 1“ an. 

(Bitte dann dieses Anschreiben vor das Register 1 in den Ordner „Satzung und Tarif“ einheften.) 

 
Für telefonische Rückfragen stehen Ihnen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter 
folgenden Rufnummern gerne zur Verfügung. 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihre KVB 

Karlsruhe 0721 8243-444 Rosenheim 08031 4076-180 
Kassel 0561 7813-499 Wuppertal  0202 4966-222 
Münster 0251 6271-333  
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Beitragstafel  

Der Beitrag beträgt ab 1. Januar 2019  
- für Mitglieder mit mitversicherten Angehörigen 7,90 % 
- für Mitglieder ohne mitversicherte Angehörige 5,27 % 

eines Betrages, der sich aus der Summe von Grundgehalt Besoldungsgruppe A 7,  
Überleitungsstufe zu Stufe 8, der am 31.12.2018 geltenden Überleitungstabelle für die 
Besoldungsordnung A zuzüglich Familienzuschlag Stufe 1 der am 31.12.2018 geltenden 
Bundesbesoldungsordnung A ergibt, vermindert um den Anteil der jährlichen Sonder-
zahlung. Hierfür ist der Betrag um 10,42 € zu vermindern und mit dem Faktor 0,9524 zu 
multiplizieren. 

Der hiernach sich ergebende Beitrag wird für Mitglieder 
  

in Besoldungs- und Vergütungs-
gruppen 

mit einem Hebesatz = 
von 

Beitragsgruppe 
mit/ohne Angehörige 

A 1/X 70,00 % 1 – 51 
A 2/X 74,51 % 2 – 52 
A 3/IXb 76,47 % 3 – 53 
A 4/IXa 82,35 % 4 – 54 
A 5/VIII 88,24 % 5 – 55 
A 6/VII 94,12 % 6 – 56 
A 7/VIb/VIa 100,00 % 7 – 57 
A 8/Vc 105,88 % 8 – 58 
A 9/Vb/Va 111,76 % 9 - 59 
A 10/IVb 117,65 % 10 - 60 
A 11/IVa 123,53 % 11 - 61 
A 12/C1/III/IIb 129,41 % 12 - 62 
A 13/IIa 135,29 % 13 - 63 
A 14/Ib und Bahnärzte 141,18 % 14 - 64 
A 15/C2/Ia und Bahnärzte 147,06 % 15 - 65 
A 16/C 3 und Bahnärzte 152,94 % 16 - 66 
B/C4/Angestellte nach   
§ 28 Abs. 4 d   
und Bahnärzte 168,63 % 17 - 67 
Waisen 61,76 % 68 

des Eckmann Beitrags vom 1. Januar 2019 an eingehoben. Der Einhebungsbetrag für 
jede Beitragsgruppe ist auf volle 10 Cent auf- oder abzurunden; er wird gemäß § 18 der 
Satzung bei jeder Beitragsänderung bekannt gegeben. 
 

 

Anhang IV (§ 28 Abs. 1) 
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Werden Bezüge unter Vorbehalt einer späteren gesetzlichen Regelung gezahlt, so ist der 
Beitrag in der Höhe zu entrichten, wie er sich nach Änderung der Besoldungsordnung A 
ergeben wird; bezüglich des unter Vorbehalt geleisteten Anteils der Bezüge ist auch der 
Beitrag insoweit unter Vorbehalt zu entrichten; sonst ist er zu erstatten. 
Angestellte, deren Grundvergütung sich aufgrund entsprechender tarifvertraglicher 
Bestimmungen nach der nächstniedrigeren Vergütungsgruppe bestimmt, zahlen Bei-
träge nach der Beitragsgruppe, die der für die Grundvergütung maßgebenden Vergü-
tungsgruppe entspricht. 
Als Bemessungsgrundlage für die Beitragsgruppeneinstufung der Mitglieder, die keine 
Bezüge nach dem BBesG oder den dessen Besoldungsgruppen entsprechenden Ver-
gütungsgruppen erhalten, gilt ein auf volle fünfzig Euro abgerundeter Betrag, der sich aus 
dem jeweiligen Endgrundgehalt der Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung A, 
zuzüglich Familienzuschlag Stufe 1 ergibt. 
Anzurechnen ist das steuerpflichtige Einkommen des Mitglieds. Urlaubs- und Weih-
nachtsgeld sowie Zulagen, die nicht in Bezug auf das Amt oder die Stellung gewährt 
werden, werden nicht angerechnet. 
Es ist mindestens der Beitrag nach der Beitragsgruppe zu erheben, der das Mitglied 
zuletzt angehört hat. 
Die für die Beitragsgruppeneinstufung maßgebenden Beträge sind bei jeder Änderung 
der Besoldungsordnung A von der Hauptverwaltung der KVB neu festzusetzen. 
Erhöht sich das Einkommen des Mitglieds aufgrund einer Ernennung, Beförderung oder 
Höhergruppierung, ändert sich die Beitragsgruppe entsprechend. 
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Informationsblatt KVB-Beiträge ab dem 01. Januar 2019 * 
(Einschließlich Absenkung auf Grund nach erster Drucklegung erfolgten Beschlusses des  
 Verwaltungsrats der BAHN-BKK zur Anpassung des individuellen Zusatzbeitrags für Rentner.)  
 

Mit mitversicherten Angehörigen Ohne mitversicherte Angehörige 

Beitragsgruppe Betrag 
Euro Beitragsgruppe Betrag 

Euro 

1 165,80 51 110,50 

2 176,50 52 117,70 

3 181,10 53 120,80 

4 195,10 54 130,00 

5 209,00 55 139,30 

6 222,90 56 148,60 

7 236,90 57 157,90 

8 250,80 58 167,20 

9 264,70 59 176,50 

10 278,70 60 185,80 

11 292,60 61 195,10 

12 306,50 62 204,30 

13 320,40 63 213,60 

14 334,40 64 222,90 

15 348,30 65 232,20 

16 362,20 66 241,50 

17 399,40 67 266,30 

  68 97,50 

    
 

(*nicht Bestandteil der Satzung) 
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Informationsblatt Bemessungsgrundlage für die Einstufung in Beitragsgruppen 
gem. § 28 Abs. 3 / Anhang IV der Satzung der KVB (Stand 01.04.2019)* 
 
 Einkommen bis  Beitragsgruppe 
 Euro     
      
 2.600,00   2  /  52  
      
 2.700,00   3  /  53  
      
 2.800,00   4  /  54  
      
 2.950,00   5  /  55  
      
 3.050,00   6  /  56  
      
 3.300,00   7  /  57  
      
 3.550,00   8  /  58  
      
 3.850,00   9  /  59  
      
 4.300,00   10  /  60  
      
 4.750,00   11  /  61  
      
 5.250,00   12  /  62  
      
 5.800,00   13  /  63  
      
 6.300,00   14  /  64  
      
 7.100,00   15  /  65  
      
 7.900,00   16  /  66  
      
mehr als 7.900,00   17  /  67  

 
 
 
Aktualisierungen nach Drucklegung finden Sie auf der Internetseite 
www.kvb.bund.de unter Krankenversorgung/Beiträge 
 
 
 
 
 
 

(*nicht Bestandteil der Satzung) 
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